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Amtsblatt
für den Landkreis Uelzen

30. Oktober 202453. Jahrgang Nr. 20

Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Hundesteuersatzung der Stadt Bad Bevensen

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 und 111 Abs.1 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 3 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 
(Nds. GVBl. S. 121), beide Gesetze in der zurzeit geltenden Fas-
sung, hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in seiner Sitzung am 
05.09.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate 
alten Hunden durch natürliche Personen im Stadtgebiet. Kann das 
Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon aus-
zugehen, dass der Hund älter als drei Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht

(1)	 Steuerpflichtig ist die Hundehalterin/der Hundehalter. Als 
Halterin bzw. Halter eines Hundes gilt, wer einen Hund oder 
mehrere Hunde

	 a)	 in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organi-
sation im eigenen Interesse eines Haushaltsangehörigen 
für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenom-
men hat,

	 b)	 im Interesse einer juristischen Person hält oder
	 c)	 in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Pro-

be oder zum Anlernen hält, sofern die Pflege, Verwahrung 
oder das Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten über-
schreitet.

(2)	 Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen ge-
meinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner.

(3)	 Ist die Hundehalterin/der Hundehalter nicht zugleich Eigen-
tümerin/Eigentümer des Hundes, so haftet die Eigentümerin/
der Eigentümer neben dem Steuerschuldner ebenfalls als Ge-
samtschuldner.

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1)	 Die Steuer bemisst sich nach der Anzahl der gehaltenen 
Hunde. Sie beträgt jährlich:

	 a)	 für den ersten Hund� 72,00 €
	 b)	 für den zweiten Hund� 108,00 €
	 c)	 für jeden weiteren Hund� 144,00 €
	 d)	 für den ersten gefährlichen Hund� 600,00 €
	 e)	 für jeden weiteren gefährlichen Hund� 780,00 €.
(2)	 Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5), 

werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird 
(§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach 
Abs. 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als erster 
Hund und gegebenenfalls weitere Hunde vorangestellt.

(3)	 Als gefährlich gelten Hunde, wenn die zuständige Behörde die 
Gefährlichkeit nach § 7 Abs. 1 S. 2 Niedersächsisches Hunde-
gesetz (NHundG) festgestellt hat. In diesem Fall ist der Hund 
ab dem Ersten des Monats der Feststellung der Gefährlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 Buchstabe d) bzw. e) zu besteuern.

(4)	 Unabhängig der Feststellung nach § 3 Abs. 3 sind gefährliche 
Hunde im Sinne dieser Satzung jedenfalls Hunde der Rassen 
American Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bull-
terrier, Pitbull-Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander 
oder mit anderen Hunden.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Stadtgebiet 
aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die sie bei 
ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemein-
de/Stadt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern 
oder dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung

(1)	 Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von
	 1.	 Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen 

und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder über-
wiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden.

	 2.	 Hunde, die in anderem öffentlichen Interesse gehalten wer-
den. Ein öffentliches Interesse besteht insbesondere bei 
Hunden, die in Anstalten von Tierschutz- oder ähnlichen 
Vereinen vorübergehend untergebracht sind oder bei Hun-
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den, die von wissenschaftlichen Institutionen ausschließ-
lich zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten werden.

	 3.	 Hunde, die zum Schutze oder zur Hilfe Blinder, Gehörloser 
oder hilfloser Personen unentbehrlich sind. Die Steuerbe-
freiung kann von der Vorlage eines geeigneten Nachweises 
oder eines amtsärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht 
werden.

	 4.	 Hunde, die als Sanitätshunde, Schutzhunde oder Ret-
tungshunde von anerkannten Sanitäts- oder Zivilschut-
zeinheiten verwendet werden und die die dafür vorgese-
hene Prüfung abgelegt haben. Die Ablegung der Prüfung 
ist durch das Vorlegen des Prüfungszeugnisses nachzu-
weisen. Die Verwendung des Hundes ist in geeigneter 
Weise nachzuweisen.

	 5.	 Hunde, die sich in einem anerkannten Institut zur Ausbil-
dung für die unter den Nummern 3 und 4 genannten Zwe-
cke befinden.

	 6.	 Hunden, die unmittelbar aus einem Tierheim oder unmittel-
bar aus einer auf dem Gebiet des Tierschutzes tätigen, als 
gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung anerkannten 
Einrichtung aufgenommen werden. Diese Steuerbefreiung 
wird jeweils befristet für einen Zeitraum von 12 Monaten 
nach der Aufnahme und Anmeldung gewährt. Eine Befrei-
ung ist ausgeschlossen, wenn der aufgenommene Hund 
von dem früheren Halter/ Halterin oder einer im selben 
Haushalt (ggf. auch Betrieb, Organisation, Einrichtung) le-
benden (oder arbeitenden) Person übernommen wird.

(2)	 Die Steuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die Hälfte 
zu ermäßigen für Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden 
im Außenbereich benötigt werden, welche von dem nächsten 
bewohnten Gebäude mehr als 200 m Luftlinie (gemessen 
von Außenwand zu Außenwand) entfernt liegen und nur eine 
Wohnung enthalten oder unbewohnt sind. Diese Steuerermä-
ßigung kann nur für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen 
beansprucht werden.

§ 6 
Allgemeine Bestimmungen für die  

Steuerbefreiung und Steuerermäßigung
(1)	 In dem schriftlich zu stellenden Antrag sind die Vorausset-

zungen für die Steuerbefreiung bzw. -ermäßigung darzulegen, 
gegebenenfalls nachzuweisen und auf Verlangen der Stadt 
glaubhaft zu machen. Maßgebend für die Steuerbefreiung 
bzw. -ermäßigung sind die Verhältnisse zum Zeitpunkt der 
Antragsstellung. Beginnt die Hundehaltung erst im Laufe des 
Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt entscheidend.

(2)	 Für gefährliche Hunde im Sinne von § 3 Abs. 3 wird keine 
Steuerbefreiung oder -ermäßigung gewährt.

(3)	 Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird vom ersten Tag des 
folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag der 
Stadt bzw. der Samtgemeinde zugegangen ist.

(4)	 Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -er-
mäßigung fort, so ist dies binnen 14 Tagen schriftlich bei der 
Stadt bzw. der Samtgemeinde anzuzeigen.

§ 7 
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer,  

Beginn und Ende der Steuerpflicht
(1)	 Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die 

Aufnahme nach § 2 Abs. 1 und Abs. 2 folgenden Kalender-
monats, frühestens mit dem ersten Tag des folgenden Kalen-
dermonats, in dem der Hund drei Monate alt wird. Bei Zuzug 
einer Hundehalterin / eines Hundehalters in die Stadt beginnt 
die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug fol-
genden Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes 
oder mehrerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalender-
monats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag.

(2)	 Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund veräußert oder abgeschafft wird, abhanden-
kommt oder stirbt. Das gleiche gilt, wenn die Hundehalterin/
der Hundehalter aus dem Stadtgebiet wegzieht. Kann der 
genaue Zeitpunkt der Abschaffung, des Abhandenkommens 
oder das Sterbedatum durch die Hundehalterin/den Hunde-

halter nicht nachgewiesen werden, endet die Steuerpflicht mit 
Ablauf des Kalendermonats, in dem die Abmeldung erfolgt.

(3)	 Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Er-
hebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht 
im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeitraum der je-
weilige Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit dem 
Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die Steuerpflicht im 
Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer antei-
lig erhoben.

§ 8 
Fälligkeit der Steuer

(1)	 Die Steuer wird in vierteljährlichen Teilbeträgen zum 15.02, 
15.05., 15.08. und 15.11. jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger 
Heranziehung ist ein festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines 
Monats nach der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides 
fällig.

(2)	 Auf Antrag kann die Zahlung der Hundesteuer zum 01.07. 
eines jeden Jahres in einem Jahresbetrag erfolgen. Der Antrag 
ist spätestens bis zum 30.09. des vorangehenden Kalender-
jahres bzw. bei der Neuanmeldung eines Hundes zu stellen.

(3)	 Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Bescheides, Erstattungsbeträge mit der Bekanntga-
be des Bescheides fällig.

§ 9 
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1)	 Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund in das Stadt-
gebiet zuzieht, hat dies binnen 14 Tagen bei der Gemeinde/
Stadt bzw. der Samtgemeinde schriftlich anzuzeigen. Bei 
der Anmeldung sind Name und Anschrift des Vorbesitzers 
des Hundes oder der Stelle, die den Hund abgegeben hat, 
die Rasse, das Geburtsdatum bzw. das Alter und das Datum 
der Anschaffung zu benennen. Im Zweifelsfall hat die Hun-
dehalterin/der Hundehalter entsprechende Nachweise zu er-
bringen. Sofern dem Hund ein Chip implantiert wurde, ist bei 
der Anmeldung die Chip-Nummer mitzuteilen. Neugeborene 
Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt 
als angeschafft.

(2)	 Die bisherige Halterin/der bisherige Halter eines Hundes hat 
binnen 14 Tagen die Abschaffung, das Abhandenkommen 
oder den Tod des Hundes schriftlich bei der Stadt bzw. der 
Samtgemeinde anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Halterin/
der Halter aus der Stadt wegzieht. Im Falle der Abgabe des 
Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der 
Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3)	 Kommt die Hundehalterin/der Hundehalter ihrer/seiner Pflicht 
zur An- oder Abmeldung nicht nach, kann der Hund von Amts 
wegen an- oder abgemeldet werden.

(4)	 Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 auf-
genommen hat ist verpflichtet, der Stadt die zur Feststellung 
eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen 
Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu 
erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteili-
gten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind 
auch andere Personen, insbesondere Grundstückseigentü-
mer, Mieter oder Pächter verpflichtet, der Stadt auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, in der Insti-
tution oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter 
Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 a Niedersächsisches 
Kommunalabgabengesetz – NKAG – i. V. m. § 93 Abgaben-
ordnung – AO).

(5)	 Sofern eine andere Person als die Hundehalterin / der Hunde-
halter den Hund umherlaufen lässt oder ausführt, treffen die 
Verpflichtungen des Absatzes 4 Satz 1 und § 10 Satz 3 auch 
diese Person.

§ 10 
Hundesteuermarken

Nach der Anmeldung des Hundes werden Hundesteuermarken 
ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben 
werden müssen. Die ausgegebenen Hundesteuermarken bleiben 
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solange gültig, bis sie durch neue ersetzt werden. Hunde müssen 
außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes 
eine gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen.

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	 Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig

	 – �entgegen § 6 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für 
eine Steuerbefreiung oder

	 – �ermäßigung nicht binnen 14 Tagen schriftlich bei der Stadt 
bzw. Samtgemeinde anzeigt,

	 – �entgegen § 9 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht bin-
nen einer Woche schriftlich bei der Stadt bzw. Samtgemein-
de anzeigt,

	 – �entgegen § 9 Abs. 1 die Herkunft, das Alter, die Rasse und 
die Chipnummer des Hundes nicht angibt,

	 – �entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht bin-
nen 14 Tagen schriftlich bei der Stadt bzw. Samtgemeinde 
anzeigt,

	 – �entgegen § 9 Abs. 4 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht 
wahrheitsgemäß erteilt,

	 – �entgegen § 10 S.1 bei der Abmeldung des Hundes die Hun-
desteuermarke nicht abgibt und diese weiterhin verwendet,

	 – �entgegen § 10 S. 3 den von ihr / ihm gehaltenen Hund au-
ßerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbe-
sitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke 
führt oder laufen lässt.

(2)	 Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 18 Abs.3 NKAG mit einer 
Geldbuße geahndet werden.

§ 12 
Datenverarbeitung

(1)	 Die zur Ermittlung der Steuerpflicht, zur Festsetzung, Erhe-
bung und Vollstreckung der Hundesteuer nach dieser Sat-
zung erforderlichen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten werden von der Stadt gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 
e) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) i. V. m. §§ 3 des 
Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) i. V. m. § 11 
NKAG und den dort genannten Bestimmungen der AO erho-
ben und verarbeitet. Die Datenerhebung bei den für das Ein-
wohnermeldewesen und Ordnungsrecht zuständigen Stellen 
erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklärung durch den Steuer-
pflichtigen nicht zum Ziel führt oder keinen Erfolg verspricht 
(§ 93 Abs. 1 S. 3 AO).

(2)	 Die Daten dürfen von den Daten verarbeitenden Stelle nur 
zum Zweck der Steuererhebung nach dieser Satzung oder zur 
Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das densel-
ben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kon-
trolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische 
Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit 
nach § 34 NDSG getroffen worden. Die personenbezogenen 
Daten werden zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs-
pflichten gemäß NKAG, der AO und der Kommunal Haushalts- 
und Kassenverordnung (KomHKVO) in der Regel nach 10 Jah-
ren gelöscht.

§ 13 
In-Kraft-Treten

(1)	 Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.
(2)	 Gleichzeitig tritt die vorgehende Hundesteuersatzung der 

Stadt Bad Bevensen in der Fassung der 1. Satzung zur Ände-
rung der Hundesteuersatzung vom 27.03.2014, außer Kraft.

Bad Bevensen, den 05.09.2024

STADT BAD BEVENSEN
(Siegel) 
Feller 
Stadtdirektor

Verbindliche Bauleitplanung  
des Fleckens Bad Bodenteich

Aufstellung des Bebauungsplans „Fileitzen – 4. Änderung“ mit 
örtlicher Bauvorschrift zugleich Teilneufassung des Bebauungs-

plans Fileitzen in der Fassung der 3. Änderung im Ortsteil Bad 
Bodenteich des Fleckens Bad Bodenteich

Der Rat des Fleckens Bad Bodenteich hat in seiner Sitzung am 
23.09.2024 den Bebauungsplan „Fileitzen – 4. Änderung“ mit ört-
licher Bauvorschrift zugleich Teilneufassung des Bebauungsplans 
Fileitzen in der Fassung der 3. Änderung im Ortsteil Bad Bodenteich 
des Fleckens Bad Bodenteich als Satzung gemäß § 10 Absatz 1 
Baugesetzbuch (BauGB) sowie die Begründung einschließlich des 
Umweltberichts, der Pflanzvorgaben, der Biotopkartierung, der 
Brutvogelerfassung, dem Artenschutzfachbeitrag, des Schalltech-
nischen Gutachtens, der Ergebniskarte der Luftbildauswertung 
im Hinblick auf Kampfmittel des LGLN Kampfmittelbeseitigungs-
dienstes, der Baugrunduntersuchung, der wasserbehördlichen 
Genehmigung und wasserrechtlichen Erlaubnis (1997), der Ergän-
zung und Änderung der wasserbehördlichen Genehmigung und 
wasserrechtlichen Erlaubnis vom 03.06.1997 (1998), der Verlän-
gerung der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 03.06.1997 (2012), 
der Änderung und Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis 
vom 03.06.1997 (2013) sowie die zusammenfassende Erklärung 
beschlossen.
Der Beschluss wird gemäß § 10 Absatz 3 BauGB bekannt gemacht. 
Der Bebauungsplan ist gemäß § 8 BauGB aus dem fortgeltenden 
Flächennutzungsplan der ehemaligen Samtgemeinde Bodenteich 
entwickelt. Der Bebauungsplan bedarf gemäß § 10 BauGB keiner 
Genehmigung oder Anzeige.

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebiets für diesen Be-
bauungsplan liegt im nördlichen Siedlungsbereich des Ortsteils 
Bad Bodenteich nördlich der Straße Kastanienallee, südlich der 
Kreisstraße K 58 (Auetal, Häcklingen) und westlich der Landes-
straße L 270 (Neustädter Straße) und ist im nachstehenden Kar-
tenauszug/Übersichtsplan (verkleinerte Darstellung, nicht maß-
stabsgerecht)  durch eine breite unterbrochene Linie kenntlich 
gemacht.

Der Bebauungsplan „Fileitzen – 4. Änderung“ mit örtlicher Bau-
vorschrift zugleich Teilneufassung des Bebauungsplans Fileit-
zen in der Fassung der 3. Änderung, die Begründung einschließ-
lich des Umweltberichts, der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Absatz 1 BauGB und der nachstehenden Anlagen: 
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Pflanzvorgaben, Biotopkartierung, Brutvogelerfassung, Arten-
schutzfachbeitrag, Schalltechnisches Gutachten, Ergebniskarte 
der Luftbildauswertung im Hinblick auf Kampfmittel des LGLN 
Kampfmittelbeseitigungsdienst, Baugrunduntersuchung, wasser-
behördliche Genehmigung und wasserrechtliche Erlaubnis (1997), 
Ergänzung und Änderung der wasserbehördlichen Genehmigung 
und wasserrechtlichen Erlaubnis vom 03.06.1997 (1998), Verlän-
gerung der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 03.06.1997 (2012) 
sowie Änderung und Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaub-
nis vom 03.06.1997 (2013) können gemäß § 10 Absatz 3 BauGB 
von jedefrau oder jedermann beim Flecken Bad Bodenteich im 
Rathaus der Samtgemeinde Aue, Langdoren 4, 29559 Wrestedt, 
Zimmer 18, Bauverwaltung, während der Dienststunden Montag 
bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Montag bis Mittwoch von 
14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 
Uhr sowie nach vorheriger telefonischer Vereinbarung auch außer-
halb dieser Zeiten, eingesehen werden; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 

Ergänzend wird gemäß § 10a Absatz 2 BauGB der in Kraft getre-
tene Bebauungsplan, die Begründung einschließlich des Umwelt-
berichts, die zusammenfassende Erklärung sowie alle Anlagen 
auch im Internet auf der Homepage der Samtgemeinde Aue unter 
https://www.sg-aue.de > Bürgerservice > Wohnen & Bauen > Bau-
leitplanung > Bauleitplanung wirksam – rechtskräftig > Flecken 
Bad Bodenteich: OT Bad Bodeneich (A-J) dauerhaft eingestellt 
und über das zentrale Internetportal des Landes Niedersachsen 
(UVP-Portal) unter https://uvp.niedersachsen.de (Suchbegriff: 
Samtgemeinde Aue Bauleitplanung) zugänglich gemacht. 

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass 
eine beachtliche Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine 
unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans sowie beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB dann 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht nach § 215 Absatz 1 BauGB 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber dem Flecken Bad Bodenteich unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
Weiterhin wird auf § 10 Absatz 2 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) hingewiesen. Danach wird 
eine etwaige Verletzung der sich aus oder aufgrund des NKom-
VG ergebenden Verfahrens- oder Formvorschriften unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung 
des Bebauungsplans gegenüber dem Flecken Bad Bodenteich gel-
tend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift und 
die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. § 10 Absatz 2 
Satz 1 NKomVG gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Geneh-
migung oder die Verkündung verletzt worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 
4 BauGB über die Entschädigung von durch diesen Bebauungs-
plan eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche 
wird gemäß § 44 Absatz 5 BauGB hingewiesen.

Mit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Uelzen tritt der Bebauungsplan „Fileit-
zen – 4. Änderung“ mit örtlicher Bauvorschrift zugleich Teilneu-
fassung des Bebauungsplans Fileitzen in der Fassung der 3. Än-
derung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB in Kraft.

Wrestedt, 07.10.2024

(Siegel)
FLECKEN BAD BODENTEICH
Der Bürgermeister

Gemeindedirektor
gez. Michael Müller

Bauleitplanung der Gemeinde Wriedel
Ergänzungssatzung „Wriedel – Nord“

Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB

Der Rat der Gemeinde Wriedel hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 21.08.2024 die Ergänzungssatzung „Wriedel – Nord“ gemäß 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 10 BauGB beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich der Ergänzungssatzung ist in dem 
nachstehenden Übersichtsplan durch eine schwarze, gestrichelte 
Linie kenntlich gemacht. 

Die Ergänzungssatzung und ihre Begründung können von jeder-
mann in der Gemeinde Wriedel, Kirchsteig 20, 29565 Wriedel wäh-
rend der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Es wird gemäß § 215 Absatz 2 BauGB darauf hingewiesen, dass 
eine beachtliche Verletzung der in 
• § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfah-

rens- und Formvorschriften,
• § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Mängel des Ab-

wägungsvorgangs
nach § 215 Absatz 1 BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser örtlichen 
Bauvorschrift schriftlich gegenüber der Gemeinde Wriedel unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen bei Eintritt der in den §§ 
39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile durch diese 
Satzung wird hingewiesen.

Mit dem Tag der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt für den Landkreis Uelzen tritt die Ergänzungssatzung 
„Wriedel-Nord“ gemäß § 34 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 10 Abs. 3 
BauGB in Kraft.

Jörg Peter
Bürgermeister (Siegel)

Übersichtsplan (genordet, ohne Maßstab)

Geltungsbereich der Ergänzungssatzung „Wriedel-Nord“
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Bekanntmachung über den Beschluss der Satzung 

über die Verlängerung der Veränderungssperre für den 
räumlichen Geltungsbereich des in Aufstellung 

befindlichen Bebauungsplans „Hof Lust“

Auf Grund des § 16 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung 
mit § 10 Abs. 3 BauGB sowie des § 10 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) wird Folgendes be-
kannt gemacht:

Zu Sicherung der Planung für den künftigen Bereich des zur Auf-
stellung beschlossenen Bebauungsplans „Hof Lust“ für der Orts-
teil Hohenbostel hat der Rat der Gemeinde Bienenbüttel in seiner 
Sitzung am 29.10.2024 die Verlängerung der bestehenden Verän-
derungssperre für den räumlichen Geltungsbereich des o.g. Be-
bauungsplans gem. § 17 (1) Satz 3 als Satzung beschlossen.

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Uelzen 
tritt die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
in Kraft.

Die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre kann 
im Rathaus der Gemeinde Bienenbüttel, Marktplatz 1, 29553 Bie-
nenbüttel während der Öffnungszeiten (Mo., Do., Fr. 08:00 – 12:00 
Uhr, Di. 07:00 – 12:00 Uhr, Mi. geschlossen, Do. 15:00 – 18:30 Uhr, 
andere Termine nach Vereinbarung) eingesehen werden. Über den 
Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem der Satzung beigefügten 
Übersichtsplan, der Bestandteil der Satzung ist. Er ist dieser Be-
kanntmachung als Auszug nachstehend beigefügt. Der Geltungs-
bereich ist durch eine gestrichelte Linie kenntlich gemacht.

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Uelzen 
tritt die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
in Kraft.

Die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre kann 
im Rathaus der Gemeinde Bienenbüttel, Marktplatz 1, 29553 Bie-
nenbüttel während der Öffnungszeiten (Mo., Do., Fr. 08:00 – 12:00 
Uhr, Di. 07:00 – 12:00 Uhr, Mi. geschlossen, Do. 15:00 – 18:30 Uhr, 
andere Termine nach Vereinbarung) eingesehen werden. Über den 
Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem der Satzung beigefügten 
Übersichtsplan, der Bestandteil der Satzung ist. Er ist dieser Be-
kanntmachung als Auszug nachstehend beigefügt. Der Geltungs-
bereich ist durch eine gestrichelte Linie kenntlich gemacht.

Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Uelzen 
tritt die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
in Kraft.

Die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre kann 
im Rathaus der Gemeinde Bienenbüttel, Marktplatz 1, 29553 Bie-
nenbüttel während der Öffnungszeiten (Mo., Do., Fr. 08:00 – 12:00 
Uhr, Di. 07:00 – 12:00 Uhr, Mi. geschlossen, Do. 15:00 – 18:30 Uhr, 
andere Termine nach Vereinbarung) eingesehen werden. Über den 
Inhalt der Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem der Satzung beigefügten 
Übersichtsplan, der Bestandteil der Satzung ist. Er ist dieser Be-
kanntmachung als Auszug nachstehend beigefügt. Der Geltungs-
bereich ist durch eine gestrichelte Linie kenntlich gemacht.

Hohenbostel

Bienenbüttel

Hinweise:
–  Auf die Vorschrift des § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 BauGB über 

die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für 
eingetretene Vermögensnachteile wird hingewiesen. Danach 
kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, 
wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt (§ 18 
Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB).

–  Nach § 215 BauGB ist eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 1 bis 3 bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Bienenbüttel geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel begründen soll ist darzulegen.

Bienenbüttel, den 29.10.2024

Bürgermeister Dr. Franke

Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
für den räumlichen Geltungsbereich des in Aufstellung 

befindlichen Bebauungsplanes „Hof Lust“

Präambel

Auf Grund des § 14 Abs. 1 und des § 16 Abs. 1 des Baugesetz-
buches (BauGB) in Verbindung mit § 10 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Ge-
meinde Bienenbüttel in seiner Sitzung am 29.10.2024 folgende 
Veränderungssperre als Satzung beschlossen:  

§ 1 Verlängerung der Geltungsdauer
 Die Veränderungssperre zur Sicherung der Planung des Be-

bauungsplanes „Hof      Lust“ in der Gemeinde Bienenbüttel 
wird um ein Jahr verlängert. Die Jahresfrist beginnt mit Ablauf 
der bisherigen Veränderungssperre.  

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich  
 Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist in 

der nachfolgenden Planzeichnung durch eine schwarze, un-
terbrochene Linie bestimmt. Die Planzeichnung ist Bestand-
teil dieser Satzung. Der räumliche Geltungsbereich der Verän-
derungssperre stimmt mit dem räumlichen Geltungsbereich 
des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Hof Lust“ 
überein. 

§ 3 Inhalt und Rechtswirkung der Veränderungssperre  
 (1) Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Verände-

rungssperre dürfen gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB  
 a)  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-

führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;   
 b)  erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Verän-

derungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim- 
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenom-
men werden.

 (2) Von der Veränderungssperre werden Vorhaben, die vor 
Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich geneh-
migt wurden oder aufgrund eines anderen baurechtlichen 
Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und die 
Durchführung einer bisher ausgeübten Nutzung nicht be-
rührt (§ 14 Abs. 3 BauGB).  

 (3) Ausnahmen von der Veränderungssperre können nach 
Maßgabe des § 14 Abs. 2 BauGB zugelassen werden, wenn 
überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 

§ 4 Inkrafttreten  
 Die Veränderungssperre tritt mit der Veröffentlichung im 

Amtsblatt des Landkreises Uelzen in Kraft. Für die Geltungs-
dauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend. 

Bienenbüttel, den 29.10.2024

Bürgermeister Dr. Franke
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